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Gemeinde Dunningen 
Landkreis Rottweil 
 

Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kindergartengebühren 

(Kindergartengebührensatzung) 
vom 27.07.2021 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. m. §§ 2, 13 und 19 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der 
Gemeinderat nach Anhörung des Ortschaftsrats Lackendorf am 26. Juli 2021 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Kindergartengebühren beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

 
§ 3 (Gebührenhöhe und Fälligkeit) erhält folgende Fassung: 
 
 
(1) Die Gebühr im Regelkindergarten beträgt jährlich: 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    1.474 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    1.133 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren       748 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      253 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (134,00 €, 103,00 €, 68,00 € und 23,00 
€) zur Zahlung fällig. 
 
 
(2) Die Gebühr in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten beträgt jährlich: 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    1.991 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    1.540 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren    1.023 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      352 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (181,00 €, 140,00 €, 93,00 € und 32,00 
€) zur Zahlung fällig. 
 
 
(3) Die Gebühr in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (Pfarrhausgruppe) beträgt jährlich: 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    1.848 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    1.408 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren       935 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      330 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (168,00 €, 128,00 €, 85,00 € und 30,00 
€) zur Zahlung fällig. 
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(4) Die Gebühr in Gruppen mit Ganztagsbetreuung beträgt jährlich: 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    2.893 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    2.233 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren    1.463 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      506 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (263,00 €, 203,00 €, 133,00 € und 
46,00 €) zur Zahlung fällig. 
 
 
Gebühren für tageweise Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung 
 
Bei der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung wird ab 4 Tagen/Woche die volle Gebühr erhoben.  
Bei der Beanspruchung der Ganztagsbetreuung an 1 Tag/Woche, an 2 Tagen/Woche bzw. an 3 
Tagen/Woche gelten die folgenden Gebührensätze: 
 
Mix mit Regelbetreuung 
 

Monatsbeitrag:
GT RG GT RG GT RG
1 Tag 4 Tage 2 Tage 3 Tage 3 Tage 2 Tage

1 Kind unter 18 53 € 107 € 160 € 105 € 80 € 185 € 158 € 54 € 212 €
2 Kinder unter 18 41 € 82 € 123 € 81 € 62 € 143 € 122 € 41 € 163 €
3 Kinder unter 18 27 € 54 € 81 € 53 € 41 € 94 € 80 € 27 € 107 €
>4 Kinder unter 18 9 € 18 € 27 € 18 € 14 € 32 € 28 € 9 € 37 €

Beiträge für Mix aus GT und RG v. 01.09.21 - 31.08.22

Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten

Gesamt

20 x 4/16 20 x 12/8

Gesamt Gesamt

20 x 8/12

 
 
Mix mit verlängerten Öffnungszeiten 
 

Monatsbeitrag:
GT VÖ GT VÖ GT VÖ
1 Tag 4 Tage 2 Tage 3 Tage 3 Tage 2 Tage

1 Kind unter 18 53 € 145 € 198 € 105 € 110 € 215 € 158 € 72 € 230 €
2 Kinder unter 18 41 € 112 € 153 € 81 € 84 € 165 € 122 € 56 € 178 €
3 Kinder unter 18 27 € 74 € 101 € 53 € 56 € 109 € 80 € 37 € 117 €
>4 Kinder unter 18 9 € 26 € 35 € 18 € 19 € 37 € 28 € 13 € 41 €

Gesamt

20 x 8/12
Beiträge für Mix aus GT und VÖ v. 01.09.21 - 31.08.22

Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten

Gesamt

20 x 4/16 20 x 12/8

Gesamt

 
 
 
(5) Gebühren bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 

 
 
Verlängerte Öffnungszeiten 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    4.697 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    3.487 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren    2.376 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      935 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (427,00 €, 317,00 €, 216,00 € und 
85,00 €) zur Zahlung fällig. 
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Verlängerte Öffnungszeiten (Pfarrhausgruppe) 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    4.334 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    3.212 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren    2.200 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren      858 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (394,00 €, 292,00 €, 200,00 € und 
78,00 €) zur Zahlung fällig. 
 
 
Ganztagesbetreuung 
 

01.09.21 - 31.08.22 
1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren    6.787 € 
2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren    5.038 € 
3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren    3.443 € 
4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren   1.353 € 
 
Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (617,00 €, 458,00 €, 313,00 € und 
123,00 €) zur Zahlung fällig. 
 
 
 
Gebührenstaffelung bei Platz-Sharing in der U3-Betreuung 
 
Je Krippe können 2 Plätze mit jeweils 2 Kindern belegt werden (Platz-Sharing). 
 
Verlängerte Öffnungszeiten  
 

voller Beitrag 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage
1 Kind u. 18 427,00 € 85,00 € 171,00 € 256,00 € 342,00 €
2 Kinder u. 18 317,00 € 63,00 € 127,00 € 190,00 € 254,00 €
3 Kinder u. 18 216,00 € 43,00 € 86,00 € 130,00 € 173,00 €
4 + Kinder u. 18 85,00 € 17,00 € 34,00 € 51,00 € 68,00 €

Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.

 
 
Verlängerte Öffnungszeiten Pfarrhausgruppe 

 
 

 

voller Beitrag 1 Tag 2 Tage 3 Tage
1 Kind u. 18 394,00 € 79,00 € 158,00 € 236,00 €
2 Kinder u. 18 292,00 € 58,00 € 117,00 € 175,00 €
3 Kinder u. 18 200,00 € 40,00 € 80,00 € 120,00 €
4 + Kinder u. 18 78,00 € 16,00 € 31,00 € 47,00 €

Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.

Ganztagesbetreuung 
 

voller Beitrag 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage
1 Kind u. 18 617,00 € 123,00 € 247,00 € 370,00 € 494,00 €
2 Kinder u. 18 458,00 € 92,00 € 183,00 € 275,00 € 366,00 €
3 Kinder u. 18 313,00 € 63,00 € 125,00 € 188,00 € 250,00 €
4 + Kinder u. 18 123,00 € 25,00 € 49,00 € 74,00 € 98,00 €

Beitragsstaffelung U3/GT v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.
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(6) Bei Härtefällen kann die Gemeindeverwaltung die Gebühren ganz oder teilweise erlassen.  
 
 

 
Artikel 2 

 
 
Diese Satzung tritt am 1. September 2021 in Kraft. 
 
 
 
Dunningen, 27.07.2021 
 
gez. 
Peter Schumacher 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Dunningen geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
 
 
 
Dunningen, 27.07.2021 
 
gez.  
Peter Schumacher 
Bürgermeister 



Gemeinde Dunningen


Landkreis Rottweil


Satzung zur Änderung der Satzung


über die Erhebung von Kindergartengebühren


(Kindergartengebührensatzung)


vom 27.07.2021

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. m. §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat nach Anhörung des Ortschaftsrats Lackendorf am 26. Juli 2021 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kindergartengebühren beschlossen:


Artikel 1


§ 3 (Gebührenhöhe und Fälligkeit) erhält folgende Fassung:


(1) Die Gebühr im Regelkindergarten beträgt jährlich:


01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



1.474 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



1.133 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



   748 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   253 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (134,00 €, 103,00 €, 68,00 € und 23,00 €) zur Zahlung fällig.


(2) Die Gebühr in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten beträgt jährlich:

01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



1.991 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



1.540 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



1.023 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   352 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (181,00 €, 140,00 €, 93,00 € und 32,00 €) zur Zahlung fällig.


(3) Die Gebühr in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (Pfarrhausgruppe) beträgt jährlich:

01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



1.848 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



1.408 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



   935 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   330 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (168,00 €, 128,00 €, 85,00 € und 30,00 €) zur Zahlung fällig.


(4) Die Gebühr in Gruppen mit Ganztagsbetreuung beträgt jährlich:

01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



2.893 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



2.233 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



1.463 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   506 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (263,00 €, 203,00 €, 133,00 € und 46,00 €) zur Zahlung fällig.


Gebühren für tageweise Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung


Bei der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung wird ab 4 Tagen/Woche die volle Gebühr erhoben. 


Bei der Beanspruchung der Ganztagsbetreuung an 1 Tag/Woche, an 2 Tagen/Woche bzw. an 3 Tagen/Woche gelten die folgenden Gebührensätze:


Mix mit Regelbetreuung




[image: image6.emf]voller Beitrag1 Tag2 Tage3 Tage


1 Kind u. 18394,00 €79,00 €158,00 €236,00 €


2 Kinder u. 18292,00 €58,00 €117,00 €175,00 €


3 Kinder u. 18200,00 €40,00 €80,00 €120,00 €


4 + Kinder u. 1878,00 €16,00 €31,00 €47,00 €


Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.




Mix mit verlängerten Öffnungszeiten




[image: image2.emf]Monatsbeitrag:


GTVÖGTVÖGTVÖ


1 Tag4 Tage2 Tage3 Tage3 Tage2 Tage


1 Kind unter 18 53 €145 €198 €105 €110 €215 €158 €72 €230 €


2 Kinder unter 18 41 €112 €153 €81 €84 €165 €122 €56 €178 €


3 Kinder unter 18 27 €74 €101 €53 €56 €109 €80 €37 €117 €


>4 Kinder unter 18 9 €26 €35 €18 €19 €37 €28 €13 €41 €


Gesamt


20 x 8/12


Beiträge für Mix aus GT und VÖ v. 01.09.21 - 31.08.22


Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten


Gesamt


20 x 4/1620 x 12/8


Gesamt




(5) Gebühren bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Verlängerte Öffnungszeiten


01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



4.697 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



3.487 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



2.376 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   935 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (427,00 €, 317,00 €, 216,00 € und 85,00 €) zur Zahlung fällig.


Verlängerte Öffnungszeiten (Pfarrhausgruppe)


01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



4.334 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



3.212 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



2.200 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


   858 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (394,00 €, 292,00 €, 200,00 € und 78,00 €) zur Zahlung fällig.


Ganztagesbetreuung

01.09.21 - 31.08.22

1. für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren



6.787 €

2. für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren



5.038 €

3. für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren



3.443 €


4. für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren


1.353 €


Die Gebühr ist jeweils am 1. eines Monats mit 1/11 der Jahresgebühr (617,00 €, 458,00 €, 313,00 € und 123,00 €) zur Zahlung fällig.


Gebührenstaffelung bei Platz-Sharing in der U3-Betreuung

Je Krippe können 2 Plätze mit jeweils 2 Kindern belegt werden (Platz-Sharing).

Verlängerte Öffnungszeiten 




[image: image3.emf]voller Beitrag1 Tag2 Tage3 Tage4 Tage


1 Kind u. 18427,00 €85,00 €171,00 €256,00 €342,00 €


2 Kinder u. 18317,00 €63,00 €127,00 €190,00 €254,00 €


3 Kinder u. 18216,00 €43,00 €86,00 €130,00 €173,00 €


4 + Kinder u. 1885,00 €17,00 €34,00 €51,00 €68,00 €


Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.




Verlängerte Öffnungszeiten Pfarrhausgruppe


[image: image1.emf]Monatsbeitrag:


GTRGGTRGGTRG


1 Tag4 Tage2 Tage3 Tage3 Tage2 Tage


1 Kind unter 18 53 €107 €160 €105 €80 €185 €158 €54 €212 €


2 Kinder unter 18 41 €82 €123 €81 €62 €143 €122 €41 €163 €


3 Kinder unter 18 27 €54 €81 €53 €41 €94 €80 €27 €107 €


>4 Kinder unter 18 9 €18 €27 €18 €14 €32 €28 €9 €37 €


Beiträge für Mix aus GT und RG v. 01.09.21 - 31.08.22


Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten


Gesamt


20 x 4/1620 x 12/8


GesamtGesamt


20 x 8/12





Ganztagesbetreuung



[image: image4.emf]voller Beitrag1 Tag2 Tage3 Tage4 Tage


1 Kind u. 18617,00 €123,00 €247,00 €370,00 €494,00 €


2 Kinder u. 18458,00 €92,00 €183,00 €275,00 €366,00 €


3 Kinder u. 18313,00 €63,00 €125,00 €188,00 €250,00 €


4 + Kinder u. 18123,00 €25,00 €49,00 €74,00 €98,00 €


Beitragsstaffelung U3/GT v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.




(6) Bei Härtefällen kann die Gemeindeverwaltung die Gebühren ganz oder teilweise erlassen. 

Artikel 2


Diese Satzung tritt am 1. September 2021 in Kraft.


Dunningen, 27.07.2021

gez.

Peter Schumacher

Bürgermeister


Hinweis:


Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Dunningen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.


Dunningen, 27.07.2021

gez. 

Peter Schumacher

Bürgermeister
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[image: image5.emf]voller Beitrag1 Tag2 Tage3 Tage


1 Kind u. 18394,00 €79,00 €158,00 €236,00 €


2 Kinder u. 18292,00 €58,00 €117,00 €175,00 €


3 Kinder u. 18200,00 €40,00 €80,00 €120,00 €


4 + Kinder u. 1878,00 €16,00 €31,00 €47,00 €


Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.


_1684670021.xls

Tabelle1


			Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.


						voller Beitrag			1 Tag			2 Tage			3 Tage			4 Tage


			1 Kind u. 18			427.00 €			85.00 €			171.00 €			256.00 €			$342.00


			2 Kinder u. 18			317.00 €			63.00 €			127.00 €			190.00 €			$254.00


			3 Kinder u. 18			216.00 €			43.00 €			86.00 €			130.00 €			$173.00


			4 + Kinder u. 18			85.00 €			17.00 €			34.00 €			51.00 €			$68.00










_1684670306.xls

Tabelle1


			Beitragsstaffelung U3/GT v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.


						voller Beitrag			1 Tag			2 Tage			3 Tage			4 Tage


			1 Kind u. 18			617.00 €			123.00 €			247.00 €			370.00 €			494.00 €


			2 Kinder u. 18			458.00 €			92.00 €			183.00 €			275.00 €			366.00 €


			3 Kinder u. 18			313.00 €			63.00 €			125.00 €			188.00 €			250.00 €


			4 + Kinder u. 18			123.00 €			25.00 €			49.00 €			74.00 €			98.00 €










_1689433983.xls

Tabelle1


			Beiträge für Mix aus GT und RG v. 01.09.21 - 31.08.22


			Monatsbeitrag:			20 x 4/16									20 x 8/12									20 x 12/8


						GT			RG			Gesamt			GT			RG			Gesamt			GT			RG			Gesamt


						1 Tag			4 Tage						2 Tage			3 Tage						3 Tage			2 Tage


			1 Kind unter 18			53 €			107 €			160 €			105 €			80 €			185 €			158 €			54 €			212 €


			2 Kinder unter 18			41 €			82 €			123 €			81 €			62 €			143 €			122 €			41 €			163 €


			3 Kinder unter 18			27 €			54 €			81 €			53 €			41 €			94 €			80 €			27 €			107 €


			>4 Kinder unter 18			9 €			18 €			27 €			18 €			14 €			32 €			28 €			9 €			37 €


			Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten










_1684670193.xls

Tabelle1


			Beitragsstaffelung U3/VÖ v. 01.09.2021 - 31.08.2022/mtl.


						voller Beitrag			1 Tag			2 Tage			3 Tage


			1 Kind u. 18			394.00 €			79.00 €			158.00 €			236.00 €


			2 Kinder u. 18			292.00 €			58.00 €			117.00 €			175.00 €


			3 Kinder u. 18			200.00 €			40.00 €			80.00 €			120.00 €


			4 + Kinder u. 18			78.00 €			16.00 €			31.00 €			47.00 €










_1684669672.xls

Tabelle1


			Beiträge für Mix aus GT und VÖ v. 01.09.21 - 31.08.22


			Monatsbeitrag:			20 x 4/16									20 x 8/12									20 x 12/8


						GT			VÖ			Gesamt			GT			VÖ			Gesamt			GT			VÖ			Gesamt


						1 Tag			4 Tage						2 Tage			3 Tage						3 Tage			2 Tage


			1 Kind unter 18			53 €			145 €			198 €			105 €			110 €			215 €			158 €			72 €			230 €


			2 Kinder unter 18			41 €			112 €			153 €			81 €			84 €			165 €			122 €			56 €			178 €


			3 Kinder unter 18			27 €			74 €			101 €			53 €			56 €			109 €			80 €			37 €			117 €


			>4 Kinder unter 18			9 €			26 €			35 €			18 €			19 €			37 €			28 €			13 €			41 €


			Ab 4 Betreuungstagen/Woche ist der volle Beitrag nach § 3 Abs. 3 der Kindergartengebührensatzung zu entrichten
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